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Dtreftton: Pallet* $«tm-g|0lM)tglrit:9tfett

IMltÉCtîfttlitdt * ollen btenen ttnft,
P»P{|i»!|itJU§ « Eotnntt immer am fcfjtee^fcftett meg,

ber $abrif, eS fei ben Beljörben üb'erfaffen, bie SBirfung
beS ©efetjeS wißfürficf) auSpbelpten. ®agegen müffe
opponiert toerben. (Segen bie Beftimmung über ^pgiene
unb UnfaEoerhütung fei nic£)t§ einpwenben, ba auc£) ber
Arbeitgeber ein Qntereffe an ben gefunbheitfichen 95er=

häfiniffen ber Sßerfftätte bat- Elicit einoerftanben er»
flären fann fief) bie Znbuftrie mit ber Ab f chaff un g
ber Bufjen. ®ie Sejtitinbuftrfe erfläpt, offne
Buffen nicht auSfommen '

p fönnen. Sie feien nötig,
um ®iSjiplin unb Drbnung aufrecht p erhalten. Sflah
habe übrigens mit biefem Buffenwefen oiel p oiel ©e?

=fcf)rei gemacht, ©egenüber ben Arbeitslöhnen machen fie
einen oerfcf)winbenb Meinen Betrag auS. ©ntweber ein
Bufjenrecht ober bie Belförben müffen bafür forgen, baff
bie oon ihnen genehmigte gnbriforbnung oon ben Arbei=
tern refpeftiert wirb.

|jerr Sulpr hält eS picht für richtig, baff ficf) ber
Staat in baS'fiünbigungSrecht einmifchen fann, roie
eS in Art. 15 geflieht. ®a| roegen SMitärbienft ober
oorübergehenber Äranfheit nicht gefünbigt werben barf,
finbet er in ber Drbnung, nic|t aber wegen „Ausübung
eines oerfaffungSmüfjigen fRechteS". ®arauS wirb eine

oerfaffungSmäfjige Pflicht beS Arbeitgebers, einem organp
fierten Arbeiter nic£)t fünbigen p fönnen. $n biefer Se?

fttmmung fieht fperr Sufjer èin SElittef ptn Zwecfe,
Streife p erleichtern. Sie müfjte auch ohnehin p fernher*
baren .donfequenpn führen, iff alfo unannehmbar, ©benfo
bie Abfchaffmtg ber ®écompte. Auch biefer Artifel birgt
bie £enbenj, bie Streifs mögfichft p erleichtern. ®er

tterbanfl$we$en.
* / 7f Xfe.

I |>ßnöwerfer= unb ©e»
werbeuerbanö :öeS^iiantonS
Sotothurn. ®er erweiterte

Borftanb hat in feiner legten

Sitpng bie eingegangenen
Zeichnungen pr ginanprung

ïtiteS fantonafen ©ewerbefefretariateS geprüft unb ben
ißräfibenten beauftragt, bie Befetpng beSfelben fofort
iur AuSfchreibung p bringen. SRöge baS neue Zabr

fäumigen ßeidjner unfereS foCothurnifcEjen ©ewerbe*
Itanbeê pr tatfräftigen unb finanpEen linterftüfpng
oeranlaffen.

Sic îîeoifion Je« eibgen. ©nfiritigefeges.

Nation air at Suffer gegen ben ©ntwurf.
Ihn fantonafen ©ewerbetag, ber am 8. bS.

W Zürich ftattfanb, hielt .perr Elationalrat ®r. S ul g e r
Regler ein orientierenbeS Referat über ben ©ntwurf

«oibierten gabrifgefefeeS, wie er auf ben Beratungen
®ïpertenîommiffion hervorgegangen ift. ®er Befe*

toi* laut „Bunb" fchon gegen ben erften Arttfel
teuung. ©§ mangle ber Beftimmung über baS © e

9®gebiet eine genaue lfmfcf)reibung beS BegrtffeS

©rfdjetnt Je ®onner§tag§ unb foftet per ©emefter gr. 3.60, per Qabr gr. 7.20
gnferate 20 ®t§. per einfpaltige Sßetttjeite, bei gröberen Stufträgen

entfprechenben SRabatt.

frets 13. IrtUttrtV 1911.

' Unabhängiges

Gefchaftsblatt
der gesamte« Meisterschaft

Direktion: Malter Se«n-Hoidingha«fe»

WaàMàrtitb « Wer allen diene« will,
WVMNsPiUch » Kommt immer am schlechtesten weg

der Fabrik, es sei den Behörden überlassen, die Wirkung
des Gesetzes willkürlich auszudehnen. Dagegen müsse
opponiert werden. Gegen die Bestimmung über Hygiene
und Unfallverhütung sei nichts einzuwenden, da auch der
Arbeitgeber ein Interesse an den gesundheitlichen Ver-
Hältnissen der Werkstätte hat. Nicht einverstanden er-
klären kann sich die Industrie mit der Abschaffung
der Bußen. Die Textilindustrie erklärt, ohne
Bußen nicht auskommen zu können. Sie seien nötig,
um Disziplin und Ordnung aufrecht zu erhalten. Mau
habe übrigens mit diesem Bußenwesen viel zu viel Ge-
schrei gemacht. Gegenüber den Arbeitslöhnen machen sie

einen verschwindend kleinen Betrag aus. Entweder ein
Bußenrecht oder die Behörden müssen dafür sorgen, daß
die von ihnen genehmigte Fabrikordnung von den Arbei-
tern respektiert wird.

Herr Sulzer hält es picht für richtig, daß sich der
Staat in das Kündigungsrecht einmischen kann, wie
es in Art. 15 geschieht. Daß wegen Militärdienst oder
vorübergehender Krankheit nicht gekündigt werden darf,
findet er in der Ordnung, nicht aber wegen „Ausübung
eines verfassungsmäßigen Rechtes". Daraus wird eine

verfassungsmäßige Pflicht des Arbeitgebers, einem organs-
sierten Arbeiter nicht kündigen zu können. In dieser Pe?
stimmung sieht Herr Sulzer ein Mittel zum Zwecke,
Streike zu erleichtern. Sie müßte auch ohnehin zu sonder-
baren Konsequenzen führen, ist also unannehmbar. Ebenso
die Abschaffung der Décompte. Auch dieser Artikel birgt
die Tendenz, die Streiks möglichst zu erleichtern. Dex

0erbanä5mzen.

- Handwerker- und Ge-
werbeverband des^Mantons
Solothurn. Der erweiterte
Vorstand hat in seiner letzten

Sitzung die eingegangenen
Zeichnungen zur Finanzierung

nnes kantonalen Gewerbesekretariates geprüft und den
Präsidenten beauftragt, die Besetzung desselben sofort
M Ausschreibung zu bringen. Möge das neue Jahr
dre säumigen Zeichner unseres solothurnischen Gewerbe-
standes zur tatkräftigen und finanziellen Unterstützung
veranlassen.

Me Revision des eidge». MrikMes.
?iqtionalrat Sulzer gegen den Entwurf.
Am kantonalen Gewerbetag, der am 8. ds.

m.Zürich stattfand, hielt Herr Nationalrat Dr. Sulzer-
Segler ein orientierendes Referat über den Entwurf
»es revidierten Fabrikgesetzes, wie er aus den Beratungen

er Expertenkommission hervorgegangen ist. Der Refe-

M whin laut „Bund" schon gegen den ersten Artikel
teuung. Es mangle der Bestimmung über das Gel-

Iâgehiet eine genaue Umschreibung des Begriffes

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. K0, per Jahr Fr. 7.2V
Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IS Jantmr 1S11.



638 Spittitc. Kp&ctj. ii(itt»tt».<{üeitttiig (»Jtetftabloti")

Jul! Honegger & Cle., Zürich I
'i.ager: Kll&ehlifcoss Spezialitäten: Bureau: Talacker I

FatalgtMstt lattiMti
in allen Dimensionen.

Dai', lips- y Mutilait«.

Ira ° Mi.

la
ss

SS

aiawn Eiatiaei in grösster Auswahl.

POtt. Motebpettei»
liiisbaymbrettei*

sîav. Buchènbretter, gedämpft, parallel gefräst and
astrein. 3755

JWdfü, $cDeiî
Bfftt- «!iä Kir$a»a«i(

rass. Erlen,

Cinden, (litte», Rüstern.

Arbeitgeber, ber in allen gälten nom ©efet) gebunben
wirb, muh eine ©eroäfjr haben, bafj er einen fontraft»
brühigen Arbeiter beim décompte als Kaution betjaften
fann. ®ie ©inmifcbung be! ©efe^es in So Anfragen
fei oerfaffung!roibrig. dagegen fann man fidj mit ber
@rricf)tung non ©inigungftellen einoerftanben erflären
unb roa! bie Arbeitzeit anbelangt, fo babe bet ©enterbe»

ftanb feine Beranlaffmtg, gegen ben ßebnfiunbentag an»
Zufämpfen. Ra^bem bié- Radjbarftaaten bie rebu^ierte
Arbeitzeit eingeführt haben, fo hat fid) bie Bejtilinbu»
ftrie entfchloffen, bem Qebnfiunbentag feine Dppofüion
mehr p machen. SRit ber ©inführung einer Normal»
arbeitsmoche non 59 ©tunben fönnte man einig gehen,
menn bie Biögticbfeit geboten roirb, bie Arbeit p oer»
teilen. ^>ier machte Herr ©ulzer bie Bemerfung, bafj mir
in ber ©cbroeiz trot) allen gegenteiligen Behauptungen
ber ©ojialbemofraten immer noch an ber ©pi^e ber
gabrifgefetjgebung fielen. ®er RormalarbeiÜtag ift nur
in ganz roenigen Staaten eingeführt roorben, nicht einmal
in ®eutf<hlanb ober ©nglanb. Bon Rec()t!roegen fotlte
bie grage ber Arbeitzeit international geregelt fein, bann
fönnte e! bem- Arbeitgeber gleichgültig fein, ob 6 ober
8 ober 10 ©tunben.

®en groeifchichtenbetrieb hält ©ulzer für möglich
ohne fojiale ©chäbigung. ©I genügt, bah jeher Arbeiter
feine Rachtrube hat. ®a! Berbot ber llebergeitarbeit ber
Arbeiterinnen, bie Hausarbeit haben, fei für bie Bertil»
inbuftrie unannehmbar, meil fie in ber Au!nütpng ber
^onjunftur gehemmt roirb. Auch mit Bepg auf bie Be»

fcljäftigung oon werblichen ißerfonen fei über ba! ßtel
hinauégefdioffen roorben. ®er freie ©amüagnacbmittag
bebeutet bei bem ftarren gebnftunbentag einen Sprung
pr 56-.fiünbigen Rormalarbeit!roocbe.

®ie Altersgrenze für Stacht» unb ©onntagsarbeit fei
oon 18 auf 16 galjre prücfpfeben. ®ie ©trafbeftim»
mungen feien lebiglicb auf bie Arbeitgeber pgefchnitten ;
bie Arbeiter roerben baoon in feiner SBeife betroffen.
Rirgenb! ift baoon bie Rebe, bah Berftöfe gegen bie

gabriforbnung feiten! ber Arbeiter mit Bufen geahnbet
roerben. lieberall in ber gnbuftrie rege e! fid) gegen
,ein folc£)e§ @efe|, ba! ihr nur Pflichten aber feine
Stechte bringt, ©eroif} fott- man ber Arbeiterfc|aft ent»

.gegenfommen, aber nur bi! ju einer pläffigen ©renje.
©,! tourbe eine Refolutiou angenommen, bie Stellung

bc! ©enterbe! im ©inne ber Aufübrung be! Referenten

p mahlen unb burcl) ben gentraloorftanb be! ©froeiz.
©eroerbeoewn! in Bern pr ©eltung p bringen,

Söohnrßumausfteaung 1911. Befanntlich hat ber

©eroerbeoerein ber ©tabt Sutern befdjloffen, roäljr'enb
Der Blonate guli, Auguft unb September 1911 in Su»

Sern eine 2öohnraum»Au!fieltung burchpführen. ®ie
Anregung fpp erfolgte burcb bie „gnnerfdjroeizerifcbe
Bereinigung für Heimatfchuh". ®ie Aufteilung foil im
Sinne ber Befirebungen biefer Bereinigung abgeführt
roerben.

©! finb nun ba! Drganifation!», Bau», ginanz» unb

Brefjfomitee gebilbet.
®ie Aufteilung roirb nachfolgenbe Unterabteilungen

umfaffen :

1. Raumardjiteftur oerf'cf)iebenfier groeefbeftimmung,
al§ bie famtlich en Räume be! SBobnljaufe!, be! Hotel!,
be! Bauernhaufe! zc.;

2. ©ine Au!fiellung ber einfdjlägigen Arcf)iteftitr<

hilber in gorm oon ißlänen unb SQtobeÙen;

3. ©ine Aufteilung funftgeroerblicher ©egenfiänbe

alter Sujerner Baufunft unb gnnenarebiteftur, Jlunfb
fcf)Iofferei, ©cbniberei zc, feiten! ber Kunftgeroerbef^ule
Sutern unb anberer in hefchränttem Blähe, in Berlin»

bung mit HauÜnbuftrie;
4. ©artenarchiteftur, ©artenmöhel, Brunnen, $a»

oillon! zc.

Ahe!, roa! gur Au!fiellung gelangt, ob m atten ober

mobernen ©titarten, foH möglich cf)arafteriftifcE) unb

ben Sujerner Berhältniffen angepaht fein. ®ie ©igen»

art hat in heimeligen, gefälligen gormen pm 21u!bruct

ju gelangen, ohne Beeinträchtigung be! Braftifc|en, mit

Berroenbnng oon gutem Rîaterial. ®ie gorm fämtli^et

.©egenfiänbe muh in erfter Sinje bie Broecfbeftimmung

berfelben flar au!brücfen. Rur echte SRateriatien unb

Bechnifen bürfen in Betracht fommen; Beverungen

follen bie fonftruftiüe Söirfung nicht ftören; fte mtiffen

mit ben teftonif^en ©runbformen burdhau! im ©leicp'

gereicht flehen.
AI! Au!ftellung!raum ift ba! alte $rieg!» unb grte»

ben!mufeum au!erfehen, ejflufioe beffen öftlich« unb

roefttiche Annere. ^e nach bem Umfang, ben bie Au!»

ftelfung annehmen, roirb, foil ein gröberer ober fleinerer

Raumahfchnitt be!felben zn Au!ftehung!zroe(fen auf

©runb be! Rlane! oorn Baufomitee zmedentfpre^enö

au!gebaut roerben.
©ine gurp oon fünf Btitgtiebern roirb entf'chetben,

roetche Brojefte fidj znr Au!führung refp. üluiftellung

eignen; fie begutachtet alle!, roa! zur Aufteilung ang^

roelbet roirb unb ift berechtigt, Abänberungen an b®

Bläuen zu oerlangen. ©ie roirb naci) gertigftelluug

Au!fteKung bie ©efamtleiftungen roie bie _@ingelarbette

beurteilen unb juhanben be! ©eroerbeoerein!, ber Jl« '

fieller unb ber beteiligten Arcljiteften ein ©utachtsn '

fietlen. _
3u SRitgliebern ber guri) roerben burf ba! ßifl®utr _ drillt

fation!fomitee fotgenbe Herren geroähtt: !•
n...

Albert, güriif), 2. Baltf>afar O., Hantonêbaumeifter,

Zern, 3. Bühler Ridjarb, gabrifant, SinterthW/

SReper»gfc£)offe, ®ireftor be! ©eroerbemufeum! »«w
5.. Rlütler SR., ©tabtbaumeifter, ©t. ©allen.

©hrenpräfibent ber Aufteilung ift
©uelouj, Bräfibent be! Drganifation!fomiteê!
fermeifier goh- Rieper, be! Baufomitee!
Bogt, be! ginanzfomitee! H*- Bufbrucfer Buct(e,

be! Br^hfomitee! Hr. ©tanbe!roeibel Arnolb.

An ber internationalen gnbuftrie» unb

Ausheilung in ©urin, April bi! Dftober l»ii' t ^
©chroeiz befanntlich offiziell beteiligt, unb bte o
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Arbeitgeber, der in allen Fällen vom Gesetz gebunden
wird, muß eine Gewähr Haben, daß er einen kontrakt-
brüchigen Arbeiter beim Décompte als Kaution behaften
kann. Die Einmischung des Gesetzes in Lohnfragen
sei verfassungswidrig. Dagegen kann man sich mit der
Errichtung von Einigungsstellen einverstanden erklären
und was die Arbeitszeit anbelangt, so habe der Gewerbe-
stand keine Veranlassung, gegen den Zehnstundentag an-
zukämpfen. Nachdem die Nachbarstaaten die reduzierte
Arbeitszeit eingeführt haben, so hat sich die Textilindu-
strie entschlossen, dem Zehnstundentag keine Opposition
mehr zu machen. Mit der Einführung einer Normal-
arbeitswoche von 59 Stunden könnte man einig gehen,
wenn die Möglichkeit geboten wird, die Arbeit zu ver-
teilen. Hier machte Herr Sulzer die Bemerkung, daß wir
in der Schweiz trotz allen gegenteiligen Behauptungen
der Sozialdemokraten immer noch an der Spitze der
Fabrikgesetzgebung stehen. Der Normalarbeitstag ist nur
in ganz wenigen Staaten eingeführt worden, nicht einmal
in Deutschland oder England. Von Rechtswegen sollte
die Frage der Arbeitszeit international geregelt sein, dann
könnte es dem Arbeitgeber gleichgültig sein, ob 6 oder
8 oder 10 Stunden.

Den Zweischichtenbetrieb hält Sulzer für möglich
ohne soziale Schädigung. Es genügt, daß jeder Arbeiter
seine Nachtruhe hat. Das Verbot der Ueberzeitarbeit der
Arbeiterinnen, die Hausarbeit haben, sei für die Textil-
industrie unannehmbar, weil sie in der Ausnützung der
Konjunktur gehemmt wird. Auch mit Bezug aus die Be-
schäftigung von weiblichen Personen sei über das Ziel
hinausgeschossen worden. Der freie Samstagnachmittag
bedeutet bei dem starren Zehnstundentag einen Sprung
zur 56-stündigen Normalarbeitswoche.

Die Altersgrenze für Nacht- und Sonntagsarbeit sei

von 18 auf 16 Jahre zurückzusetzen. Die Strafbestim-
mungen seien lediglich auf die Arbeitgeber zugeschnitten;
die Arbeiter werden davon in keiner Weise betroffen.
Nirgends ist davon die Rede, daß Verstöße gegen die

Fabrikordnung seitens der Arbeiter mit Bußen geahndet
werden. Ueberall in der Industrie rege es sich gegen
ein solches Gesetz, das ihr nur Pflichten aber keine

Rechte bringt. Gewiß soll man der Arbeiterschaft ent-
.gegenkommen, aber nur bis zu einer zulässigen Grenze.

Es wurde eine Resolution angenommen, die Stellung
des Gewerbes im Sinne der Ausführung des Referenten
zu wahren und durch den Zentralvorstand des Schweiz.
Gewerbevereins in Bern zur Geltung zu bringen.

MzMlWgîMîe».
Wohnraumausstellung 1911. Bekanntlich hat der

Gewerbeverein der Stadt Luzern beschlossen, während
ver Monate Juli, August und September 1911 in Lu-

zern eine Wohnraum-Ausstellung durchzuführen. Die
Anregung hiezu erfolgte durch die „Jnnerschweizerische
Vereinigung für Heimatschutz". Die Ausstellung soll im
Sinne der Bestrebungen dieser Vereinigung ausgeführt
werden.

Es sind nun das Organisations-, Bau-, Finanz- und

Preßkomitee gebildet.
Die Ausstellung wird nachfolgende Unterabteilungen

umfassen:
1. Raumarchitektur verschiedenster Zweckbestimmung,

als die sämtlichen Räume des Wohnhauses, des Hotels,

des Bauernhausesec.;
2. Eine Ausstellung der einschlägigen Architektur-

bilder in Form von Plänen und Modellen;
3. Eine Ausstellung kunstgewerblicher Gegenstände

alter Luzerner Baukunst und Innenarchitektur, Kunst-

schlosferei, Schnitzerei ec. seitens der Kunstgewerbeschule

Luzern und anderer in beschränktem Maße, in Verbin-

dung mit Hausindustrie;
4. Gärtenarchitektur, Gartenmöbel, Brunnen, Pa-

villons ec.

Alles, was zur Ausstellung gelangt, ob in alten oder

modernen Stilarten, soll möglichst charakteristisch und

den Luzerner Verhältnissen angepaßt sein. Die Eigen-

art hat in heimeligen, gefälligen Formen zum Ausdruck

zu gelangen, ohne Beeinträchtigung des Praktischen, mit

Verwendung von gutem Material. Die Form sämtlicher

.Gegenstände muß in erster Linie die Zweckbestimmung

derselben klar ausdrücken. Nur echte Materialien und

Techniken dürfen in Betracht kommen; Verzierungen

sollen die konstruktive Wirkung nicht stören; sie müssen

mit den tektonischen Grundformen durchaus im Gleich-

gewicht stehen.
Als Ausstellungsraum ist das alte Kriegs- und Fne-

densmuseum ausersehen, exklusive dessen östliche und

westliche Annexe; Je nach dem Umfang, den die Aus-

stellung annehmen, wird, soll ein größerer oder kleinem

Raumabschnitt desselben zu Ausstellungszwecken aus

Grund des Planes vom Baukomitee zweckentsprechend

ausgebaut werden.
Eine Jury von fünf Mitgliedern wird entscheiden,

welche Projekte sich zur Ausführung resp. Ausstellung

eignen; sie begutachtet alles, was zur Ausstellung auge-

meldet wird und ist berechtigt, Abänderungen an den

Plänen zu verlangen. Sie wird nach Fertigstellung de

Ausstellung die Gesamtleistungen wie die Einzelarbem

beurteilen und zuhanden des Gewerbevereins, der â ^

steller und der beteiligten Architekten ein Gutachten au -

stellen.
Zu Mitgliedern der Jury werden durch das LM

sationskomitee folgende Herren gewählt: 1. Dr- B

Albert, Zürich, 2. Balthasar O., Kantonsbaumeister,

zern, 3. Bühler Richard, Fabrikant, Winterthur,
^,444)444 «/44V4/444V, ^444^4 544»»»», - (Ismail

Meyer-Zschokke, Direktor des Gewerbemuseums Aarau,

5. Müller M., Stadtbaumeister, St. Gallen.

Ehrenpräsident der Ausstellung ist ^ Z

Dueloux, Präsident des Organisationskomitees Hr.

sermeister Joh. Meyer, des Baukomitees
Vogt, des Finanzkomitees Hr. Buchdrucker Buche,

des Preßkomitees Hr. Standèsweibel Arnold.

An der internationalen Industrie- und Geive^

Ausstellung in Turin, April bis Oktober ^
Schweiz bekanntlich offiziell beteiligt, und die o
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